
 
 Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Glashütten/HTK 
 

 
 

Beschlussvorlage 
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026 

 
 

 
Datum Drucksachennummer Aktenzeichen 

Glashütten, den 05.06.2023 596/GV/XIX Amt I -Hu/pa 

 
Federführendes Amt Personalamt 
Beteiligte/s Amt/Ämter  

 
Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevorstand 13.06.2023 beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss 04.07.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 13.07.2023 beschließend 

 
Anpassung der Betreuungsentgelte für die verschiedenen Module der betreuten 
Grundschulen Glashütten 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Anpassung der Betreuungsentgelte der betreuten Grundschulen in derGemeinde 
Glashütten wird beschlossen. Diese ändern sich zum 01.09.2023 wie folgt: 
 
Betreuungskosten Grundschule Schloßborn  

   
     

Modul 1  Modul 2   
07:30-14:00 Uhr 07:30 - 16:00 Uhr   
aktuell ab 

01.09.2023 
aktuell ab 

01.09.2023 
 

96,00 € 115,00 € 165,00 € 198,00 € 5 Tage/Woche 
83,00 € 100,00 € 137,00 € 164,00 € 4 Tage/Woche 
69,00 € 83,00 € 110,00 € 132,00 € 3 Tage/Woche 
55,00 € 66,00 € 83,00 € 100,00 € 2 Tage/Woche 
27,00 € 32,00 € 55,00 € 66,00 € 1 Tag/Woche 

 
Betreuungskosten Hans Christian Andersen-Schule Glashütten   

       
Modul 1  Modul 2  Modul 3   
07:30-14:00 Uhr 07:30 - 15:00 Uhr  07:30 - 16:00 Uhr   
aktuell ab 

01.09.2023 
aktuell ab 

01.09.2023 
aktuell ab 

01.09.2023 
 

87,00 € 115,00 € 140,00 € 168,00 € 165,00 € 198,00 € 5 Tage/Woche 
77,00 € 100,00 € 124,00 € 149,00 € 137,00 € 164,00 € 4 Tage/Woche 
58,00 € 83,00 € 97,00 € 116,00 € 110,00 € 132,00 € 3 Tage/Woche 
42,00 € 66,00 € 68,00 € 82,00 € 83,00 € 100,00 € 2 Tage/Woche 
22,00 € 32,00 € 34,00 € 41,00 € 55,00 € 66,00 € 1 Tag/Woche 
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Erläuterungen: 
 
Die Umstrukturierung der KIT GmbH des Hochtaunuskreises hat zu erheblichen Kostenstei-
gerungen geführt. So wurde in 2021 eine Geschäftsstelle eingerichtet. Dadurch wurde der 
Betrieb der KIT GmbH nicht mehr durch den Hochtaunuskreis „mitorganisiert“, sondern mit 
eigenem Personal organisiert. 
 
Für die rund 700 MitarbeiterInnen wurden 9,5 Vollzeitstellen geschaffen. Seit April 2021 gibt 
es eine hauptamtliche Geschäftsführung. Durch den in 2020 gegründeten Betriebsrat wurden 
alle MitarbeiterInnen analog des TVÖD eingruppiert. 
 
Insgesamt entstanden Kostensteigerungen, nur für den geschaffenen Overhead, von € 
141.000 in 2019 auf € 181.000 in 2020 auf € 496.000 in 2021 und € 683.000 in 2022. 
Die Kosten der Schülerbetreuung stiegen im genannten Zeitraum von € 7.840.700 in 2019 
auf € 10.401.300 in 2022. 
Diese Änderungen und die damit verbundenen Kostensteigerungen wurden weder der Ge-
meinde Glashütten, noch anderen Kommunen im Hochtaunuskreis mitgeteilt. Erfahren haben 
wir diese Entwicklung durch eine Nachzahlung in 2022 für die betreuten Grundschulen Glas-
hütten von insgesamt € 99.545,00. 
 
Darüber hinaus ist bereits jetzt für 2023 eine weitere Kostensteigerung von rund 20% ange-
kündigt. Auf dieser Grundlage ist eine Anpassung der Kostenbeiträge für Eltern unumgäng-
lich. Die letzte Erhöhung der Kostenbeiträge in Höhe von 25% erfolgte in 2015 und liegt nun-
mehr als 7 Jahre zurück. 

 
Außerdem stehen alle anderen Kommunen ebenso vor der Erhöhung der Beiträge, haben 
hierzu aber noch keine konkreten Planungen. Lediglich Usingen und Grävenwiesbach pla-
nen eine zeitnahe Anpassung. Usingen hat die Preiserhöhung zwischen 35 und 48% in 
der Planung, Grävenwiesbach von 7-56%. 

 
Basierend auf diesem Vergleich und der erheblichen Kostensteigerungen für die Ge-
meinde Glashütten auch im kommenden Jahr, wird vorgeschlagen, die Kostenbei-
träge um 20 % anzupassen. 

 
Nach Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter für Betreuungskosten und Verträge 
Herrn Michael Schumacher, wurden die Kosten für beide Grundschulen einheitlich gestaltet.  
Die Umsetzung soll zum 01.09.2023 erfolgen, da dann die neuen Verträge für das nächste 
Schuljahr abgeschlossen werden.  
 
Da laut den Betreuungsverträgen mindestens 2 Tage pro Woche gebucht werden müssen, 
ist der Einzeltag günstiger. Der Verwaltungsaufwand ist durch die vorherigen Buchung be-
reits entstanden. Die Betreuungsverträge sind jeweils bei Schuljahresbeginn am 01.09 für 
ein Jahr gültig und können nicht nach Belieben geändert werden.  
 
 
 
Thomas Ciesielski 
Bürgermeister 
 
 




